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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1972

Norm

EO §37 I

Rechtssatz

Mit der Widerspruchsklage kann in der Regel zwar nur der betreibende Gläubiger - mit dem Verp3ichteten als

Streitgenossen - belangt werden. Be5ndet sich aber eine Exekution durch Zwangsversteigerung bereits im

Verteilungsstadium, so sind zur Widerspruchsklage auch die die Versteigerung nicht betreibenden Pfandgläubiger

passiv legitimiert, sofern sie ihre Forderung im Exekutionsverfahren geltend gemacht haben (Barzahlungsantrag) und

an sie eine Zuweisung aus dem Meistbot erfolgt.
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